
A. Anpassungen an das Steuerharmonisierungsgesetz / 
interkommunaler Wohnsitzwechsel

(Vom .....)

(Erlassen von der Landsgemeinde am .....)

I.

GS  VI C/1/1,  Steuergesetz  (StG)  vom  7. Mai 2000  (Stand  1. Januar 2018), 
wird wie folgt geändert:

Art.  4 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt  im 
Kanton  sind  aufgrund wirtschaftlicher  Zugehörigkeit  steuerpflichtig,  wenn 
sie:
2. (geändert) an  Grundstücken  im  Kanton  Eigentum,  dingliche  Rechte 

oder  diesen  wirtschaftlich  gleichkommende  persönliche  Nutzungs-
rechte haben;

3. (neu) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
2 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz  oder  Aufenthalt  in 
der  Schweiz  sind  aufgrund  wirtschaftlicher  Zugehörigkeit  steuerpflichtig, 
wenn sie:
4. (geändert) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln;

Art.  23 Abs. 1
1 Steuerbar sind auch:
5. Aufgehoben.

Art.  24 Abs. 1
1 Steuerfrei sind:
11. (geändert) die Gewinne, die in Spielbanken mit Spielbankenspielen er-

zielt werden, die nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 2017 
(BGS) zugelassen sind, sofern diese Gewinne nicht aus selbstständi-
ger Erwerbstätigkeit stammen;

11a. (neu) die einzelnen Gewinne bis zum Betrag von 1 Million Franken aus 
der Teilnahme an Grossspielen, die nach dem BGS zugelassen sind, 
und aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen, die nach dem 
BGS zugelassen sind;

11b. (neu) die  Gewinne aus Kleinspielen,  die  nach dem BGS zugelassen 
sind;
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12. (geändert) die  einzelnen  Gewinne  aus  Lotterien  und  Geschicklich-
keitsspielen zur Verkaufsförderung, die nach Artikel 1 Absatz 2 Buch-
staben d und e BGS diesem nicht unterstehen, sofern die Grenze von 
1000 Franken nicht überschritten wird.

Art.  30 Abs. 2 (geändert), Abs. 2a (neu)
2 Bei Liegenschaften im Privatvermögen  können  die Unterhaltskosten,  die 
Kosten der Instandstellung von neu erworbenen Liegenschaften,  die  Ver-
sicherungsprämien und die Kosten der Verwaltung durch Dritte abgezogen 
werden.  Den  Unterhaltskosten  sind  Investitionen  gleichgestellt,  die  dem 
Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, soweit sie bei der direkten 
Bundessteuer abziehbar sind. Den Unterhaltskosten gleichgestellt sind auch 
die Rückbaukosten im Hinblick auf den Ersatzneubau, soweit sie bei der di-
rekten Bundessteuer abziehbar sind.
2a Investitionskosten sowie Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatzneu-
bau nach Absatz 2 sind in den zwei nachfolgenden Steuerperioden abzieh-
bar, soweit sie in der laufenden Steuerperiode, in welcher die Aufwendun-
gen angefallen sind, steuerlich nicht vollständig berücksichtigt werden kön-
nen.

Art.  31 Abs. 3 (geändert)
3 Von den einzelnen Gewinnen aus der Teilnahme an Geldspielen, welche 
nicht nach Artikel 24 Ziffern 11–12 steuerfrei sind, werden 5 Prozent, jedoch 
höchstens 5000 Franken, als Einsatzkosten abgezogen. Von den einzelnen 
Gewinnen aus der Online-Teilnahme an Spielbankenspielen nach Artikel 24 
Ziffer 11a werden die vom Online-Spielerkonto abgebuchten Spieleinsätze 
im Steuerjahr, jedoch höchstens 25 000 Franken abgezogen.

Art.  55 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Juristische Personen mit Sitz oder mit tatsächlicher Verwaltung ausserhalb 
des Kantons sind steuerpflichtig, wenn sie:
3. (geändert) an  Grundstücken  im  Kanton  Eigentum,  dingliche  Rechte 

oder  diesen  wirtschaftlich  gleichkommende  persönliche  Nutzungs-
rechte haben;

4. (neu) mit im Kanton gelegenen Grundstücken handeln.
2 Juristische Personen mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind 
ausserdem steuerpflichtig, wenn sie:
2. (geändert) im Kanton gelegene Grundstücke vermitteln.
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Art.  59 Abs. 3 (geändert)
3 Käufer und Verkäufer einer im Kanton gelegenen Liegenschaft haften für 
die aus der Vermittlungs- oder Handelstätigkeit geschuldeten Steuern soli-
darisch bis zu 5 Prozent der Kaufsumme, wenn die die Liegenschaft vermit-
telnde oder handelnde juristische Person in der Schweiz weder ihren Sitz 
noch ihre tatsächliche Verwaltung hat.

Art.  204 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)
1 Verlegt ein Steuerpflichtiger seinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder seinen 
Sitz in eine andere Gemeinde des Kantons, kommt die Steuerhoheit für die  
laufende Steuerperiode der Zuzugsgemeinde zu.
2 Kapitalleistungen gemäss Artikel  36  sind  in  der  Gemeinde steuerbar,  in 
welcher der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Fälligkeit der Leistung seinen 
Wohnsitz hat.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Januar 2020 in Kraft.
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